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patentes auf Soften beS SutibeS ober eines Santons aus«

fprecßen. Ser SunbeSbefcßlnß wirb beftimmen, ob bie ©r*
finbung baS auSfd^Iie^lidje ©igentßum beS SunbeS ober ob fie
©emeingut toirb. Sen Setrag ber bent ^Patentinhaber gu

leiftenben ©ntfcßäbigung beftimmt baS SunbeSgericßt.

II. Slnntelbung uttb ©rtßeilung ber patente.
Slrt. 14. 2Ber für eine ©rfinbung ein patent erwerben

teilt, hat hiefür beim eibgenöffifchen Slmte für gewerbliches
©igentßum ein ©efucß nach Staßgabe eines fachbegüglicßett

Formulars eingureicßen. StefeS ©efucß barf ftcf) nur auf
einen Hauptgegenftanb mit ben gu bemfelben gehörigen
SetailS begiehen. SaSfelbe hat ben Sitel ber ©rfinbung,
welcher baS 2öefen beS erfunbenen ©egenftanbeS !Iar unb

beftimmt begeicßnen foil, angugeben.
Sem ©efudfe finb beizufügen : 1) eine Sefcßreibung ber

©rfinbung, welche in einer befonbern Slbtßeilung ber ©c^rnft
bte roefentlichen ßßerlmale ber ©rfinbung gebrängt aufführen
muff; 2) bie gum Serftänbniß ber Sefcßreibung erforber!id)en
3ei<ßnmtgen; 3) ber SeweiS, baß ein Sßobeß beS erfunbenen
©egenftanbeS, ober ber ©egenftanb felbft, oorhanben ift; als
Sßobeß gilt bie SlnSfüßrung ber ©rfinbung ober eine attbere

förderliche Sarfteßung berfelben, melche beren SBefen Kar
erfennen läßt ; 4) bie ©umme bon 2fr. 40 als HinteriegungS*
gebühr unb als erfte SahreSgebüßr beS patentes (Slrt. 6);
5) ein Sergeicßniß ber eingereichten Slftenftüße unb ©egen*
ftänbe. — SaS ©efucß unb bie fchriftlicheit Seilagen müffen
in einer ber brei SanbeSfpracßen abgefaßt fein. 3m $aße
ber Serfagung beS patentes teirb bem Hinterlegenöen bie

3abreSgebübr bon fjr. 20 mit fätnmtlichen gemachten ©in*
gaben gurücferftattet.

Slrt. 15. Ser SunbeSratl) !ann für eittgelne Slaffen
non ©rfinbungen bie Hinterlegung bon Stobeßen forbern.
lieber bie SluSführung btefeS unb beS borftehenben SlrtitelS
hat ber SunbeSrath eine Serorbnung gu erlaffen, unb eS

foil berfelbe babei inSbefonbere über baS ©rforberniß ber

3iff. 3 im Slrt. 14 nähere Seftimmungen treffen.
Slrt. 16. ©inem Sßatentbewerber ift gegen ©rfüHung ber

in ben 3iffern 1, 2, 4 unb 5 beS Slrt. 14 aufgeftellten
Requifite ein Prooiforifdj'eS SPatent gu ertheilen. SiefeS proöi*
forifcfje patent fiebert bem 3nßaber beSfelben wäßrenb ber

Sauer bon gtoei 3ahren, bom Saturn beS ©efucßeS an ge=

rennet, eingig baS Siecht auf ein befinitibeS patent, ohne
füü(fficf)t barauf, ob bte ©rfinbung ittgteifchen in bie Oeffent=
licfifeit gebrungen fei. ©in Slagrecht teegen Stathahmung ober

Senußung ber ©rfinbung fteht jebod) bent Snßaber nicht gu.
Ser Schaber eines proöiforifcßen SPatenteS hat bor Slblauf
biefer gtoei 3ahre burdfi Seiftung beS in 3ßf- 3 beS.Slrt. 15
geforberten StuSteeifeS ein befinitibeS Ratent auSguwirlen,
toibrigenfaßS feneS patent bahinfällt. SaS befinitwe Ratent
ift nicht rûcfteirïettb. Sie Sauer beSfelben toirb bom Saturn
beS proöiforifcßett RatenteS berechnet.

Slrt. 17. 3ebeS ©efucß, in toelchem bie bureß bie Slrt. 14,
15 unb 16 oorgefeßriebenen Sebingungen nicht erfüllt finb,
ift bom eibgenöffifchen Slmte für gewerbliches ©igenthum
gurüefgutoeifen ; gegen eine folche Serfügung lann innerhalb
ber Rotßfrift bon bier SBocßen an bie üorgefeßte Serteal*
tungSbeßörbe refurrirt Werben. SBenn baS eibgenöffifche Slmt

bermöge eines ber in Slrt. 10 aufgeführten ©rünbe bie ©r*
finbung nicht für patentirbar hält, fo foil eS ben ©efuch*
fteller norgängig unb in fonfibentieller SBeife barauf auf*
nterffam machen, ihm überlaffenb, ob er feine Slnntelbung
aufrecht erhalten, abänbern ober gurüdgießen will.

Slrt. 18. Sie Satente (proöiforifcße unb befinitibe), beren
Slnntelbung in gehöriger SBeife ftattgefunben hat, Werben

unbergügtich ausgefertigt, unb gtoar auf Seranttoortlicßleit

ber ©efuchfteller unb ohne ©ewäßrleiftung beS Rorßanben*
feinS, ber Neuheit ober beS SBertfjeS ber ©rfinbung. SaS
eibgenöffifche Slmt übermittelt bem ©efuchfteller ein Sitteft,
Welches bie ©rfüEung ber borgefchriebenen Sebingungen be*

urfunbet unb Welchem bie Stoppel ber in Slrt. 14 erwähnten
Sefcßreibung unb 3ei<ßnungen beigufügen finb. SiefeS Sitteft
bilbet baS (probiforifche ober befinitibe) ©rfinbungSpatent.

Slri. 19. SaS eibgenöffifche Slmt für gewerbliches ©igen*
thum führt ein Regifter, Welches folgenbe Slttgaben enthalten
foß: ben ©egenftanb ber ertß'eilten Satente, Samen unb
SBoßnort ber ^Patentinhaber unb ihrer Seöoßmächtigten, baS

Saturn beS ©efudjeS unb ber Seiftung beS SluSweifeS über
bie ©pifteng beS SßobeßeS, fowie aße Slenberungen, welche
fich auf bte ©pifteng, ben Sefiß unb ben ©enuß beS patentes
begiehen. RecßtSlräftige Urtheile über Serfaß, Sichtigfeit,
©pproprtation unb Sigengertheilung finb auf Segehren ber

obfiegenben Rartei eingutragen.
Slrt. 20. 3eber Snßaber eines beftnitioen patentes hat

bie nach bemfelben ßergefteßten ©egenftäitbe au einer ficht*
baren ©teße mit bem eibgenöffifchen Sïreug, fowie mit ber
Stummer beS patentes gu üerfeßen. SBenn bieS Oermöge
ber Sefcßaffenßeit ber ©egenftänbe nid)t thunlid) ift, fo ift
bie Segeicßnung auf beren Serpadung angitbringen. Ser
^Patentinhaber öerliert fein Slagrecht wegen Racßahmung,
wenn er bte hier oorgefchriebene Segeicßnung feiner ©rgeug*
niffe unterlaffen hat.

Slrt. 21. Ser Snßaber eines beftnitioen RatenieS lann
Perlangen, baß bie in Slrt. 4 erwähnten Rerfonen bie be*

treffenben ©egenftänbe ebenfaßS mit bem eibgenöffifchen &eug,
fowie mit ber Summer beS RatenteS oerfehen.

Slrt. 22. Sebermann lann auf bem eibgenöffifchen Slmte

münbliche ober fcßriftlicße SluSlunft über ben Snßalt beS

RatentregifterS erhalten. Ser SunbeSratl) ift ermäd)tigt, für
biefe Stittheilunger. einen mäßigen ©ebührentarif aufgufteßen.

Slrt. 23. Sie Sitel ber (prooiforifchen unb beftnitioen)
Ratente mit beren Stummern, fowie bem Stamen unb SBoßn*
ort ber ^Patentinhaber ^b ihrer Seöoßmächtigten werben fo*
fort nach ©rtheilung ber patente Oom eibgenöffifchen Slmte

öeröffentlicßt. SaS Stmt öeröffentlicßt in gleicher SBeife bie

©rlöfcßung ber ^Patente unb jebe im Sefihe berfelben einge*
tretene Slenberung. Sluperbem beröffentlid)t baS eibgenöffifche
Slmt bie Sefdjretbungen unb bte beit Sßatentgefuchen beige*
fügten 3eidmungen unb gibt fie gu einem mäßigen ipreife
ab. Siefe fpitblifation wirb an folgenbe ©teßen gratis Oer*

fanbt: an bie Separtemente beS SunbeSratheS, an baS Sun*
beSgericßt, an bie lantonalen Regierungen — fpegieß für bie

©erießte, welche berufen finb, in flagefacßen wegen Stach*

aßmung gu urtßeilen — an bie höhern öffentlichen Unter*
ricßtSanftalten unb an bie ©ewerbemufeen ber ©eßweig. ferner
wirb man obige fpublifation mit ben ähnlichen Seröffent*
licßungen anberer ßätiber auStaufcßen. Um bem ©rfinber
bie ©rwerbung oon Spatenten im SluSlanbe gu ermöglichen,
lann auf beffen ©efud) hin bie Seröffentlidfung ber Se*
feßreibung ber ©rfinbung um 6 Stonate Oerfcßoben werben.

3n biefem gaße fann ber ^Patentinhaber gegen Stacßahmer
erft naeß erfolgter Seröffentlidjung Stage anheben.

(Sdüuf; folgt.)

Imitation eingelegter Ciotprtieiten.
SJtit befonberer Sorliebe wetibct man fieß wieber ben

eingelegten Holgarbeiten gu. @S ift bieS mit Reuben gu
begrüßen, benn babureß erhalten folcße Slrbeiten Beben, Wel*
cßeS man bei ber bisherigen SluSfiatlung oermißt.

Sie Sürge ber 3ett ermöglicht feboeß nießt immer folcße

©inlegearbeiten in echt auSgufüßren unb muß man fieß bureß

Smitation helfen, welcße, wenn forgfältig unb mit ©efeßid
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Patentes auf Kosten des Bundes oder eines Kantons aus-
sprechen. Der Bundesbeschluß wird bestimmen, ob die Er-
findung das ausschließliche Eigenthum des Bundes oder ob sie

Gemeingut wird. Den Betrag der dem Patentinhaber zu
leistenden Entschädigung bestimmt das Bundesgericht.

II. Anmeldung und Ertheilung der Patente.
Art. 14. Wer für eine Erfindung ein Patent erwerben

will, hat hiefür beim eidgenössischen Amte für gewerbliches
Eigenthum ein Gesuch nach Maßgabe eines sachbezüglichen

Formulars einzureichen. Dieses Gesuch darf sich nur aus

einen Hauptgegenstand mit den zu demselben gehörigen
Details beziehen. Dasselbe hat den Titel der Erfindung,
welcher das Wesen des erfundenen Gegenstandes klar und

bestimmt bezeichnen soll, anzugeben.
Dem Gesuche sind beizufügen: 1) eine Beschreibung der

Erfindung, welche in einer besondern Abtheilung der Schrift
die wesentlichen Merkmale der Erfindung gedrängt aufführen
muß; 2) die zum Verständniß der Beschreibung erforderlichen
Zeichnungen; 3) der Beweis, daß ein Modell des erfundenen
Gegenstandes, oder der Gegenstand selbst, vorhanden ist; als
Modell gilt die Ausführung der Erfindung oder eine andere

körperliche Darstellung derselben, welche deren Wesen klar
erkennen läßt; 4) die Summe von Fr. 40 als Hinterlegungs-
gebühr und als erste Jahresgebühr des Patentes (Art. 6);
5) ein Verzeichniß der eingereichten Aktenstülle und Gegen-
stände. — Das Gesuch und die schriftlichen Beilagen müssen

in einer der drei Landessprachen abgefaßt sein. Im Falle
der Versagung des Patentes wird dem Hinterlegenden die

Jahresgebühr von Fr. 2V mit sämmtlichen gemachten Ein-
gaben zurückerstattet.

Art. 15. Der Bundesrath kann für einzelne Klassen

von Erfindungen die Hinterlegung von Modellen fordern.
Ueber die Ausführung dieses und des vorstehenden Artikels
hat der Bundesrath eine Verordnung zu erlassen, und es

soll derselbe dabei insbesondere über das Erforderniß der

Ziff. 3 im Art. 14 nähere Bestimmungen treffen.

Art. 16. Einen: Patentbewerber ist gegen Erfüllung der

in den Ziffern 1, 2, 4 und 5 des Art. 14 aufgestellten
Requisite ein provisorisches Patent zu ertheilen. Dieses provi-
forische Patent sichert dem Inhaber desselben während der

Dauer von zwei Jahren, vom Datum des Gesuches an ge-
rechnet, einzig das Recht auf ein definitives Patent, ohne

Rücksicht darauf, ob die Erfindung inzwischen in die Oeffent-
lichkeit gedrungen sei. Ein Klagrecht wegen Nachahmung oder

Benutzung der Erfindung steht jedoch dem Inhaber nicht zu.
Der Inhaber eines provisorischen Patentes hat vor Ablauf
dieser zwei Jahre durch Leistung des in Ziff. 3 des Art. 15
geforderten Ausweises ein definitives Patent auszuwirken,
widrigenfalls jenes Patent dahinfällt. Das definitive Patent
ist nicht rückwirkend. Die Dauer desselben wird vom Datum
des provisorischen Patentes berechnet.

Art. 17. Jedes Gesuch, in welchem die durch die Art. 14,
15 und 16 vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt sind,

ist vom eidgenössischen Amte für gewerbliches Eigenthum
zurückzuweisen; gegen eine solche Verfügung kann innerhalb
der Nothsrist von vier Wochen an die vorgesetzte Verwal-
tungsbehörde rekurrirt werden. Wenn das eidgenössische Amt
vermöge eines der in Art. 10 aufgeführten Gründe die Er-
findung nicht für patentirbar hält, so soll es den Gesuch-
steller vorgängig und in konfidentieller Weise darauf auf-
merksam machen, ihm überlassend, ob er seine Anmeldung
aufrecht erhalten, abändern oder zurückziehen will.

Art. 18. Die Patente (provisorische und definitive), deren

Anmeldung in gehöriger Weise stattgefunden hat, werden

unverzüglich ausgefertigt, und zwar auf Verantwortlichkeit

der Gesuchsteller und ohne Gewährleistung des Vorhanden-
seins, der Neuheit oder des Werthes der Erfindung. Das
eidgenössische Amt übermittelt dem Gesuchsteller ein Attest,
welches die Erfüllung der vorgeschriebenen Bedingungen be-
urkundet und welchem die Doppel der in Art. 14 erwähnten
Beschreibung und Zeichnungen beizufügen sind. Dieses Attest
bildet das (provisorische oder definitive) Erfindungspatent.

Art. 19. Das eidgenössische Amt für gewerbliches Eigen-
thum führt ein Register, welches folgende Angaben enthalten
soll: den Gegenstand der ertheilten Patente, Namen und
Wohnort der Patentinhaber und ihrer Bevollmächtigten, das
Datum des Gesuches und der Leistung des Ausweises über
die Existenz des Modelles, sowie alle Aenderungen, welche
sich auf die Existenz, den Besitz und den Genuß des Patentes
beziehen. Rechtskräftige Urtheile über Verfall, Nichtigkeil,
Expropriation und Lizenzertheilung sind auf Begehren der

obsiegenden Partei einzutragen.
Art. 20. Jeder Inhaber eines definitiven Patentes hat

die nach demselben hergestellten Gegenstände an einer ficht-
baren Stelle mit dem eidgenössischen Kreuz, sowie mit der
Nummer des Patentes zu versehen. Wenn dies vermöge
der Beschaffenheit der Gegenstände nicht thunlich ist, so ist
die Bezeichnung auf deren Verpackung anzubringen. Der
Patentinhaber verliert sein Klagrecht wegen Nachahmung,
wenn er die hier vorgeschriebene Bezeichnung seiner Erzeug-
nisse unterlassen hat.

Art. 21. Der Inhaber eines definitiven Patentes kann

verlangen, daß die in Art. 4 erwähnten Personen die be-

treffenden Gegenstände ebenfalls mit dem eidgenössischen Kreuz,
sowie mit der Nummer des Patentes versehen.

Art. 22. Jedermann kann auf dem eidgenössischen Amte
mündliche oder schriftliche Auskunft über den Inhalt des

Patentregisters erhalten. Der Bundesrath ist ermächtigt, für
diese Mittheilungen einen mäßigen Gebührentarif aufzustellen.

Art. 23. Die Titel der (provisorischen und definitiven)
Patente mit deren Nummern, sowie dem Namen und Wohn-
ort der Patentinhaber und ihrer Bevollmächtigten werden so-

fort nach Ertheilung der Patente vom eidgenössischen Amte
veröffentlicht. Das Amt veröffentlicht in gleicher Weise die

Erlöschung der Patente und jede im Besitze derselben einge-
tretene Aenderung. Außerdem veröffentlicht das eidgenössische

Amt die Beschreibungen und die den Patentgcsuchen beige-
fügten Zeichnungen und gibt sie zu einem mäßigen Preise
ab. Diese Publikation wird an folgende Stellen gratis ver-
sandt: an die Departements des Bundesrathes, an das Bun-
desgericht, an die kantonalen Regierungen — speziell für die

Gerichte, welche berufen sind, in Klagesachen wegen Nach-
ahmung zu urtheilen — an die höhern öffentlichen Unter-
richtsanstalten und an die Gewerbemuseen der Schweiz. Ferner
wird man obige Publikation mit den ähnlichen Veröffent-
lichungen anderer Länder austauschen. Um dem Erfinder
die Erwerbung von Patenten im Auslande zu ermöglichen,
kann auf dessen Gesuch hin die Veröffentlichung der Be-
schreibung der Erfindung um 6 Monate verschoben werden.

In diesem Falle kann der Patentinhaber gegen Nachahmer
erst nach erfolgter Veröffentlichung Klage anheben.

(Schluß folgt.)

Imitation eingelegter Holzarbeiten.
Mit besonderer Vorliebe wendet man sich wieder den

eingelegten Holzarbeiten zu. Es ist dies mit Freuden zu
begrüßen, denn dadurch erhalten solche Arbeiten Leben, wel-
ches man bei der bisherigen Ausstattung vermißt.

Die Kürze der Zeit ermöglicht jedoch nicht immer solche

Einlegearbeiten in echt auszuführen und muß man sich durch

Imitation helfen, welche, wenn sorgfältig und mit Geschick
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ausgeführt, ben edften Sntarfien täufchenb ähneln, ©in 6e*

toäßrteS fBerfaljren bot fiep hiefür 3. SRiptorf in Sonn pa=

tentiren laffen. S)te gu Dergierenben jpotgftächen, toomögltd)
au§ Slportt ober pellen S3trn6aum, tnerben fau&er bearbeitet
unb gefchttffen, toorauf bann eine Sränfuttg mit einer ßö)=

ung non 2 Spetlett Serpentin, gemifcfjt mit Bengtn unb l
Speit geïocpteS ßeinöl erfolgt. §at biefe Sräntnng einige

Seit getrodfnet, toirb bie fftäcpe nod) mit feinem ©taêpapier
nadfgearbeitet. Sie getoünfcpte Setcpnung mirb als @d)ab=

tone in bünnent, aber feftem fßapier, ©taniot 2C. auSge=

fcpnitten, auf bie tgolgpcpe gelegt unb mit einer giemlicp
concentrirten ßöfung non ©cpelïacï, peil ober buntel — fe

nacpbem e§ bie fjarbe beS §oIgeS erforbert — nermifcpt mit
einem transparenten, biinnen, gelösten fjarbftoff iiberftricpen.
3ft biefe ßöfung eingetrocfnet, fo mirb eine anbere non ©ere=

fin unb S3enjin, ätS gtueite ©cpidjt aufgetragen. Um teicpter

gu fepen, ob alte Speite ber 3ùd)nung tuit biefer gtoeiten

ßöfung gebedt finb, tann man biefetben burcp StSppalttad
bräunen, ba ©erefin farblos ift unb eS leicht oorïommen

fann, baff man biefe ober jene 0telte nocp nicpt überpinfett
pat. 3ft bie @cpabtone gleichmäßig burcpgearbeitet, fo toirb
fie non ber ffläcpe entfernt unb !ann nacp einigen fMnuten
bie Beigung üorgenommen toerben. Stacpbem bie fftäcpe mit
SBafferbeigeit in ben getoünfcpten ffarbeton braun, fcptoarg,

mapagoni 2C. fcpön gteidhmäßig gebeigt unb getroctnet, ift bie

Seicpnung mit berfelben faft üottftänbig bebecft, alSbann
reibt man bie ffläcpe mit Sengin unb toeicpem ßappen ab,
toorauf bie S^tcpnung !tar hervortritt. 9lun finbet ein nodp
matigeS Stbftpteifen mit feinem ©taSpapter ftatt unb. Oer--

beffert too nötpig bie 3eid)nnng. (Schließlich überftreicpe

man bie gange glädje mit peßem ober bunilent ©cpettacf,

läßt biefen troditen unb fcpleift noch ettoaS nacp, raorauf
baS (Sange potirt toirb. SiefeS SJerfapren, toelcpeS toir aus
ben „ißoßenbungSarbeiten ber £?olg=3nbuftrie" eutnapmeu,
läßt Sntarfien in oerfcptebenen §oßarteit nadpapmen.

fragen.
66. ©er liefert gute ©einpapnen (©aabtlänber) uerfcpiebeiter

©röfte
67. ©er ift ßteferant für ca. 150—160 pi oerbleiteS

Eifenbied) für flache Sßerbacpung unb gu welcpem $retS
68. ©et liefert Heinere SSernicMitngSapparafe unb gu mel»

epem fßretS?
69. ©er oerfertigt Meine föteffingbuepftaben oon 1---5 cm?
70. ©elcpe g'irma liefert erpüpte (Bucpftaben oerfcpieûener

©rope, unt biefelben auf iöcobelle gu befeftigen unb bteg-irma auf
bent ©up perjuftetlen

71. ©er ift im ©taube über baS in Oorlepter Plummer ber
„güititv. fdfwetger. hanbwerfer»3eiiung'' angefüprte „AeueS ßötp»
unb ©epmeiguerfapren" fpegielle AuSfunft gu geben ober finb pte»

für teepnifepe ©epriften oorpanben unb too?
72. ©er erftellt neuere §eigitng§anlagen für ein gröpereS

©tpulpauê, Sffßcfig mit 6 fpmmern? Ober »er fann eine alte in
fraglicpem ©ebftube fepon beftepenbe ßuftpeigung beffer unb uor»
tpeiipaftër änbern? ES befiepen nocp feine SSorfcpriften, auf welche
Pitt biefe heigungSanlage fgemaept werben foil. ES ftept jebem
pierauf 9ïefleft t reit ben fret, fein ©pftem unb ©utaepten pieritber an»
gugeben unb Offerte- gu maepen. gür Korrefponbeng unb öeftep»
tigung ber ßofalitäten, mode man fiep gefl. an ben Sit. ©emeinbe»
ratp itt ©ittnau (grieftpaf) wenben.

73. ©er liefert gute?, troefeneä Aufjbaumpolg, 15 mm,
20 mm unb 30 mm biet

74. ©er liefert Meine ©ampfapparate um holg gu bampfen,
befonberS gunt .groede ße® SiegenS, eoeut. auep (Beigen?

75. ©er fertigt in ber ©cpmeig graifer auf Keplmafcpinen an?

fUntttJorieit.
Stuf fyrage 64. graglicpe ©tatuetten, SBitften tc. liefert ber

@eneral»5Bertreter ber ff. ipornemann'fepen gmfguß», föletall» unb
83rongemaaren»gabrif: Çanifcp, Kiingenftr., Au&erfipl»3ünd).

Äitbtntß'tüitS^JIn^ctgcr.
Sieferung 0. Kriegsmaterial. 10,000©eweprrietnen, 18,000

Seibgurten, 3000 ffafepinenmeffertafepen (einfache), 1300 g-a=

fepinenmeffertafepen mit 2 ©cpnallen, 13,000 SSaponnetfdfeH
bentafepen, 1350 SBaponnetfcpeiben mit ©cplaufen, 13,000
i(Satronta)tpen für Infanterie, 300 fßatrontafdien für Ka=
oatlerie, 400 ©äbelfuppel für ©uiben unb ©ragotter, 1000
©äbetfuppel für ©rain, 250 ©rommelfuppel mit Kntefell,
500 ©mmpetertafepen, 250 ©ragriemen für ©rompeten, 300
©ragriemen für ©rommefn, 100 ffouriertafepen fiir Unbe=
ritten«, 100 ffouriertafepen für Scrittene, 250 Karabiner»
rtemen, 100 fReUDluerfutterale mit fRiemen, 300 ©anitätS»
UnteruffigierStafcpen, 1570 ©anitatS » ©rägertafdjen, 1570
©afferfiafepenriemen, 190 Dffigiersreitgeuge, 300 uollftanbige
Kanalteriereitgeuge, 20 fRemontenfättei, 190 ©attelfiften für
CffigierSreitgeuge, 600 ©runbfipe aufgefpannt, 300 panfene
©urtftitefe gu Kauatlerie»©attelgurten, SOOKarabinerpalfteru,
30 3feuolöertafcpen, 580 ©tailpatftern für Kauallerie, 580
©taflgurten für Kauatlerie, 580 Kopffäcfe für Kauallerie,
340 3-uiterfäcfe für Kauallerie, 340 ißaar heugarne, 640
ffouragirfiride, 880 ißferbebeefen, 560 Kopffäcfe au§ ©egeh
tuep für Artillerie, 150 g-utterfäde für Artttterie, 300 lieber»
gurten für Artillerie, 300 pänfene ©urtftücfe gu ©raipfattel»
gurten, 60 ßeit)eit»hanbffüde, 150 Ofeucluerfcpnüre, 590
Staublappen für Kauallerie, als ©afepen eingerieptet, 150
Staublappen für Artillerie, 15,000 braunmelirte wollene
SBtuouatbecfen, 800 braunmelirte wollene Sagaretpbecfen, 200
wollenene ©cplagbanb gu ffelbwetbelfäbel, 300 ©rompeter»
fepnitre, 700 fölunbftürffcpnüre, 500 ©übel für unberittene
Offtgiere, 1400 ©äbel für berittene ÜOtannfcpaft, 2500 ffa»
fepinettmeffer, 900 ißionierfäbel, 200 ©abel für Qnfanter'ie»
ffelbweibel, 1000 ©äbelbaponnette mit ©epeiben, 40 ffelb»
beile, 120 SornetS, 120 Sügel, 50 S3a|trompeten, 40 Alt»
porn, 27 SfarptonS B, 18 IBarptonS B (hetifun), 30 SSarp»
ton§ Es, 300 ©rommelfcpäfte, 300 ißaar ©rommelfdjlägel,
530 Striegel au§ ©taplblecp mit fpufcäumer, 210 ©trtegel
ait§ uerginntem ©taplblecp, 210 hufräumer auS ©tapl, 680
fßferbebürften, 60 Sfemontenbürften, 590 ipuffalbbürflett mit
g-utteral, 150 huffalbbitrften mit gutteral, 740 £mffalb=
büepfen, 740 ©cpwämme, 200 ffouriertafcpen»Au§rüftnugeu,
470 ffelbftecper, 1570 SMenblaternen, 1570 SSüchfen aus
©eipblecp, 300 ©rain»@ättef, 300 engltfcpe Kummte mit
Kummtriemen, 150 ißaar Kuntintgefcpirrc, 60 ijlaar SBritft»
blattgejcpirre, 150 fßferbetontifter aus fdjwargem Serbecfleber,
300 ijlaar ^ugftrangen, 300 ißaar Anftöpe, 450 fßaar i|Sacf»

riemen, 150 ©rainpeitfepen, 60 fange fßettfepen, 200 Unter»
fummte. — Sîefieftanten finb erfuept, bie erforberlicpen g-or»
mulare Uun ber teepnifepen Abtpeilung ber eibgenöffifepen
KriegSmaterialuerwaltung gu uerfangen, unter gteiepgeitiger
S3egeid)itung ber ©ritppe, für welepe fie Eingaben gu maepen
gebenfeit, gernere AttSfunft bei ber teepnifepen AbtpeMung
ber eibg. KriegSmaterialuermaltung. Angebote uerfcploffen
mit ber Auffcprift „Angebot für Kriegsmaterial" franfo bis
22. 3u(i.

Erbarbeiten. ßängS beut 2ucpfhtger»33acß (OllaruS) ift eine
ca. 500 m lange Sfoprleitung oon ca. 375 mm ßidjtweite
gu legen refp. etngubeden, fuwie in 3$erbinbung bautit bie
Korreftion beS betr. ©trafjcpenS uorgunepmen, gu melcpem
Skpufe bie Uebernapme ber erforberlidjen ©rabarbeiten unb
©roefenmauern anmit gur freien ^Bewerbung auSgefcprieben
wirb.

hierauf Dtefleftirenbe werben erfttept, fid) promut mit
beut Untergeid)neten inS Etttoernepmen gu fegen.

Sucpfingen, 5. Quli 1888. ^Benjamin Qenttp.

•'Onlblciu unb Sîtuning«"* für
unb Knabettfleiber à ||f. 1. 75 per (¥llc ober gr. 2.95 (vts.
per SJieter, garantirt reine ©olle, becatirt unb nabelfertig,
ca. 140 cm breit, uerfenben bireft an ißrioate in eingelnen
iKetern, fowie gangen ©iücfen portofrei ittS hau« Cctîittgcr
& Kit., Eentràlpof, giirid).

P. S. SKufier unferer reichhaltigen Eolleftionen um»
gepeitb franfo.

(Offene (Stellen.
©epreiner auf gefepweifte iüföbel gefudtt (bauentbe Arbeit)

A. ©eptop, en-plan Dessus. 93euel).

©penglergepMfen fuept fofort E. ©eber, SJÎontreup.
©nte SäRübelfcpreiner fud)t bie lOtöbelfabrif StöSlein in Aeudjatel.
1 bDîaler geflieht oon 3. Alber, fötaler, Kronbüpl»St. ©allctt.
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ausgeführt, den echten Intarsien täuschend ähneln. Ein be-

währtes Verfahren hat sich hiefür I. Ritztorf in Bonn pa-
tentiren lassen. Die zu verzierenden Holzflächen, womöglich
aus Ahorn oder hellen Birnbaum, werden sauber bearbeitet
und geschliffen, worauf dann eine Tränkung mit einer Lös-

ung von 2 Theilen Terpentin, gemischt mit Benzin und 1

Theil gekochtes Leinöl erfolgt. Hat diese Tränkung einige

Zeit getrocknet, wird die Fläche noch mit feinem Glaspapier
nachgearbeitet. Die gewünschte Zeichnung wird als Schab-
lone in dünnem, aber festem Papier, Staniol zc. ausge-
schnitten, auf die Holzfläche gelegt und mit einer ziemlich
concentrirten Lösung von Schellack, hell oder dunkel — je

nachdem es die Farbe des Holzes erfordert — vermischt mit
einem transparenten, dünnen, gelösten Farbstoff überstrichen.

Ist diese Lösung eingetrocknet, so wird eine andere von Cere-

sin und Benzin, äls zweite Schicht aufgetragen. Um leichter

zu sehen, ob alle Theile der Zeichnung mit dieser zweiten
Lösung gedeckt sind, kann man dieselben durch Asphaltlack
bräunen, da Ceresin farblos ist und es leicht vorkommen

kann, daß man diese oder jene Stelle noch nicht überpinselt
hat. Ist die Schablone gleichmäßig durchgearbeitet, so wird
sie von der Fläche entfernt und kann nach einigen Minuten
die Beiznng vorgenommen werden. Nachdem die Fläche mit
Wasserbeizen in den gewünschten Farbeton braun, schwarz,

Mahagoni zc. schön gleichmäßig gebeizt und getrocknet, ist die

Zeichnung mit derselben fast vollständig bedeckt, alsdann
reibt man die Fläche mit Benzin und weichem Lappen ab,
worauf die Zeichnung klar hervortritt. Nun findet ein noch-

maliges Abschleifen mit seinem Glaspapier statt und ver-
bessert wo nöthig die Zeichnung. Schließlich überstreiche

man die ganze Fläche mit Hellem oder dunklem Schellack,

läßt diesen trocknen und schleift noch etwas nach, worauf
das Ganze polirt wird. Dieses Verfahren, welches wir aus
den „Vollendungsarbeiten der Holz-Industrie" entnahmen,
läßt Intarsien in verschiedeneu Holzarten nachahmen.

Fragen.
66. Wer liefert gme Weinhahnen fWaadtländer) verschiedener

Größe?
67. Wer ist Lieferant für ca. 156—16t) ffjyr verbleites

Eisenblech für flache Berdachung und zu welchem Preis?
68. Wer liefert kleinere Bernicklungsapparate und zu wel-

chcm Preis?
69. Wer verfertigt kleine Messingbuchstaben vvn 1--5 ein?
76. Welche Firma liefert erhöhte Buchstaben verschiedener

Größe, um dieselben auf Modelle zu befestigen und die Firma auf
dem Guß herzustellen?

71. Wer ist im Stande über das in vorletzter Nummer der
„Jllustr. schweizer. Handwerker-Zeitung" angeführte „Neues Löth-
und Schweißverfahren" spezielle Auskunft zu geben oder sind hie-
für technische Schriften vorhanden und wo?

72. Wer erstellt neuere Heizungsanlagen für ein größeres
Schulhaus, gstöckig mit 6 Zimmern? Oder wer kann eine alte in
fraglichem Gebäude schon bestehende Luftheizung besser und vor-
theilhaster ändern? Es bestehen noch keine Vorschriften, auf welche
Art diese Heizungsanlage 'gemacht werden soll. Es steht jedem
hierauf Reflektirenden frei, sein System und Gutachten hierüber an-
zugeben und Offerte zu machen. Für Korrespondenz und Besich-
tigung der Lokalitäten, wolle man sich gest, an den Tit. Gemeinde-
rath in Wittnau (Frickthal) wenden.

73. Wer liefert gutes, trockenes Nußbaumholz, 15 inva,
20 rnrn und 3V rain dick?

74. Wer liefert kleine Dampfapparate um Holz zu dämpfen,
besonders zum Zwecke des Biegens, event, auch Beizen?

75. Wer fertigt in der Schweiz Fraiser auf Kehlmaschinen an?

Antworten.
Auf Frage 64- Fragliche Statuetten, Büsten w. liefert der

General-Vertreter der F. Hornemann'schen Zinkguß-, Metall- und
Bronzewaaren-Fabrik: Hanisch, Klingenstr., Außersihl-Zürich.

Submissions-Anzeiger.
Lieferung v. Kriegsmaterial. 19,999 Gewehrriemen, 18,999

Leibgurten, 3999 Faschinenmesfertaschen feinfache), 1399 Fa-
schinenmessertaschen mit 2 Schnallen, 13,999 Bayonnetschei-
dentaschen, 1359 Bayvnnetscheiden mit Schlaufen, 13,999
Patrontaschen für Infanterie, 399 Patrontaschen für Ka-
vallerie, 499 Säbelkuppel für Guiden und Dragoner, 1999
Säbelkuppel für Train, 259 Trommelkuppel mit Kniefell,
599 Trompetertaschen, 259 Tragriemen für Trompeten, 399
Tragriemen für Trommeln, 199 Fouriertaschen für Unbe-
rittene, 199 Fouriertaschen für Berittene, 259 Karabiner-
riemen, 199 Revolverfutterale mit Riemen, 399 Sanitäts-
Unteroffizierstaschen, 1579 Sanitäts - Trägertaschen, 1579
Wasserflaschenriemen, 199 Offiziersreitzeuge, 399 vollständige
Kavalleriereitzeuge, 29 Remontensättel, 199 Sattelkisten für
Offiziersreitzeuge, 699 Grundsitze aufgespannt, 399 hänfene
Gurtstücke zu Kavallerie-Sattelgurten, 399Karabinerhalftern,
39 Revolvertaschen, 589 Stallhalftern für Kavallerie, 589
Stallgurten für Kavallerie, 589 Kvpfsäcke für Kavallerie,
849 Futtersäcke für Kavallerie, 349 Paar Heugarne, 649
Fouragirstricke, 839 Pferdedecken, 569 Kopfsäcke aus Segel-
tuch für Artillerie, 159 Futtersäcke fürÄrtillerie, 399 Ueber-
gurten für Artillerie, 399 hänfene Gurtstücke zu Trainsattel-
gurten, 69 Leitseil-Handstücke, 159 Revvlverschnüre, 599
Staublappen für Kavallerie, als Taschen eingerichtet, 159
Staubtappen für Artillerie, 15,999 braunmelirte wollene
Bivonakdecken, 899 braunmelirte wollene Lazarethdecken, 299
wollenene Schlagband zu Feldweibelsäbel, 399 Trompeter-
schnüre, 799 Mundstückschnüre, 599 Säbel für unberittene
Offiziere, 1499 Säbel für berittene Mannschaft, 2599 Fa-
fchinenmesser, 999 Pioniersäbel, 299 Säbel für Infanterie-
Feldweibel, 1999 Säbelbayonnette mit Scheiden, 49 Feld-
beile, 129 Cornets, 129 Bügel, 59 Baßtrompeten, 49 Alt-
Horn, 27 Barytons L, 18 Barytons L fHelikvn), 39 Bary-
tons Ds, 399 Trommelschäfte, 399 Paar Trommelschlägel,
539 Striegel aus Stahlblech mit Hufräumer, 219 Striegel
aus verzinntem Stahlblech, 219 Hufräumer aus Stahl, 639
Pferdebürsten, 69 Remontenbürsten, 599 Hufsalbbürsten mit
Futteral, l59 Hufsalbbürften mit Futteral, 749 Hufsalb-
büchsen, 749 Schwämme, 299 Fouriertaschen-Ausrüstungeu,
479 Feldstecher, 1579 Blendlaternen, 1579 Büchsen aus
Weißblech, 399 Train-Sättel, 399 englische Kummte mit
Kummtriemen, 159 Paar Kummtgeschirre, 69 Paar Brust-
blattgeschirre, 159 Pferdetornister aus schwarzem Verdeckleder,
399 Paar Zugstrangcn, 399 Paar Anstöße, 459 Paar Pack-
riemen, 159 Trainpeitschen, 69 lange Peitschen, 299 Unter-
kummte. — Reflektanten sind ersucht, die erforderlichen For-
mulare von der technischen Abtheilung der eidgenössischen
Kriegsmaterialverwaltung zu verlangen, unter gleichzeitiger
Bezeichnung der Gruppe, für welche sie Eingaben zu machen
gedenken. Fernere Auskunft bei der technischen Abtheilung
der eidg. Kriegsmaterialverwaltung. Angebote verschlossen
mit der Aufschrift „Angebot für Kriegsmaterial" franko bis
22. Juli.

Erdarbeiten. Längs dem Luchsinger-Bach lGlarus) ist eine
ca. 599 in lange Rohrleitung von ca. 375 rrrrn Lichtweite
zu legen resp, einzudecken, sowie in Verbindung damit die
Korrektion des betr. Sträßchens vorzunehmen, zu welchem
Behufe die Uebernahme der erforderlichen Grabarbeiten und
Trockenmauern anmit zur freien Bewerbung ausgeschrieben
wird.

Hierauf Reflektirende werden ersucht, sich promvt mit
dem Unterzeichneten ins Einvernehmen zu setzen.

Luchsingen, 6. Juli 1888. Benjamin Jenny

Buxkin, Halbiern und Kammgarn für Herren-
und Knabenkleider à Fr. 1. 75 Per Elle oder Fr. 2.95 Cts.
per Meter, garantin reine Wvlle, decatirt und nadelfertig,
ca. 149 om breit, versenden direkt an Private in einzelnen
Metern, sowie ganzen Stücken portofrei ins Haus Oettmger
à Cie., Centràlhof, Zürich.

8. Muster unserer reichhaltigen Collektionen um-
gehend franko.

Offene Stellen.
Schreiner auf geschweifte Möbel gesucht schauernde Arbeit)

A. Schlotz, sir-plan Dessus, Vevey.
Spenglergehilfen sucht sofort C. Weber, Montreux.
Gute Möbelschreiner sucht die Möbelfabrik Röslein in Neuchatel.
1 Maler gesucht von I. Alder, Maler, Krvnbühl-St. Gallen.
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